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Strategische Umweltprüfung zur ModifPAG „In der Schleid”, Rodenbourg 

 

 

LUXPLAN S.A.   

ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE, NICHTTECHNISCHE 
ZUSAMMENFASSUNG 

Die Verantwortlichen der Gemeinde Junglinster planen ihren Plan d'Aménagement Général (PAG) in 

der Ortschaft Rodenbourg punktuell zu verändern. Im süd-östlichen Randbereich der Ortschaft 

Rodenbourg liegt die Planzone „In der Schleid“, nördlich der Rue de Wormeldange. Die Zone ist rund 

0,537 ha groß. Vorgesehen ist die Umwidmung einer bisherigen Zone verte (AGR, zone agricole) in eine 

Zone d’habitation 1 (HAB-1 PAP-NQ), welche an ihrer nördlichen Grenze mit einer Servitude 

„urbanisation“ – intégration paysagère (IP) von 2 m Breite versehen werden soll. 

Die vorgesehene Änderung geschieht gemäß la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 

l'aménagement communal et le développement urbain. Das Gesetz vom 22. Mai 2008 relative à 

l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement sieht vor, dass die 

Auswirkungen von Plänen und Programmen auf die Umwelt in einer Strategischen Umweltprüfung 

(SUP) ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Die punktuelle Änderung des PAG gehört zu diesen 

Plänen und muss somit einer SUP unterzogen werden. Die Gemeinde Junglinster beauftragte das Büro 

Zilmplan s.àr.l., zur Ausarbeitung der punktuellen Änderung des PAG und das Büro LUXPLAN S.A., zur 

Erstellung der Strategischen Umweltprüfung (SUP). Darüber hinaus wurde zur Achtung und Abklärung 

der artenschutzrechtlichen Aspekte bereits im Vorfeld eine faunistische Detailstudie durchgeführt. 

Insgesamt konnte nach der ersten Phase der SUP geschlussfolgert werden, dass sich die geplante 

Einklassierung in den Bauperimeter nicht nachteilig auf die Schutzgüter auswirkt. Eine Prüfung von 

Alternativen wurde als nicht erforderlich angesehen. 

Die erste Phase der SUP – die Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) – wurde am 09. Februar 2023 von 

der Gemeinde Junglinster beim MECDD mit der Bitte um Stellungnahme (Art. 6.3 SUP-Gesetz) 

eingereicht.  

Der Avis mit der Referenznummer 105077/PS erreichte die Gemeinde im Mai 2023 (datiert mit 03. Mai 

2023). Im Avis wird die Einschätzung von Luxplan S.A. geteilt, dass die Ausarbeitung der zweiten Phase 

der SUP nicht erforderlich wird, da die geplante Modifikation des PAG mit hoher Wahrscheinlichkeit 

keine nachhaltig negativen Einflüsse auf die Natur und die Umwelt bedingen wird. In Bezug auf die 

Servitude „urbanisation“ – intégration paysagère erfolgte die ministerielle Anmerkung, dass die Fläche 

mindestens zu 80 % begrünt werden soll und die Begrenzung des Bauperimeters an die Parzelle 55/688 

angeglichen werden kann, mit dem Ziel die Servitude IP zu vergrössern. Im Zuge der Entwicklung des 

zukünftigen PAP wird auf Ebene der nachgeschalteten Prozeduren (Anfrage auf 

Naturschutzgenehmigung) auf die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für Rauchschwalben nach 

Art. 27 des Naturschutzgesetzes von 2018 sowie die Kompensation nach Art. 17 von bereits erfolgten 

sowie zu erfolgenden Rodungstätigkeiten verwiesen. 

Darüber hinaus wurde zur Reduzierung des Störungsdrucks auf das Schutzgebiet „Région de 

Junglinster“ die Empfehlung getätigt, die Straßenführung nicht entlang der nördlichen Grenze des PAP 

vorzusehen. 

Die Strategische Umweltprüfung zur punktuellen Modifikation „In der Schleid“ kann 

dementsprechend als abgeschlossen angesehen werden. 


